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Beschlussgegenstand

Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Abwägungsbeschluss der Stellungnahmen der Betroffenen 

Beschlusstext

Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange aus der Betroffenenbeteiligung unter- 
und gegeneinander entsprechend der Anlage 2 beschließt der Stadtrat, die Ergänzung der 
Textlichen Festsetzung des § 1 (1) der örtlichen Bauvorschrift zu Werbeanlagen. Der 
Wortlaut ….pro Grundstück wird durch pro 5.000 m² Grundstücksfläche, jedoch maximal 
3 pro Grundstück und den Satz: Ausgenommen sind Werbeanlagen zur Eigenwerbung. 
ergänzt. 

Der Planentwurf und die Begründung mit Umweltbericht werden nicht geändert. 


